
ZBB 2004, 416
WpÜG § 57; WpÜG-AngebotsVO § 9; VwVfG § 29
Kein Recht des Aktionärs auf Akteneinsicht im Befreiungsverfahren vor BaFin („Berliner Effektengesellschaft“)

OLG Frankfurt/M., Beschl. v. 09.10.2003 – WpÜG 2/02 (rechtskräftig), ZIP 2003, 2254 = NJW-RR 2004, 1194

Leitsätze:

1. Ein Aktionär hat im Verfahren des Bieters nach den §§ 35, 37 WpÜG vor der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht regelmäßig kein Recht auf Hinzuziehung.
2. Ein Akteneinsichtsrecht des Aktionärs in die Akten des Verwaltungsverfahrens kann nur in Betracht
kommen, wenn der Aktionär ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht geltend machen kann und dieses
auch glaubhaft macht.
3. Ein allgemeines Interesse an der Überprüfung eines abgeschlossenen Befreiungsverfahrens des Bieters
reicht hierzu regelmäßig nicht aus.
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